
• (d) Für die Zeit, während der ein, Vorstellungsverfahren schwebt, kann 
die Militärregierung die jederzeit widerrufliche, zeitlich beschränkte 
Erlaubnis erteilen, daß ein Arzt oder ein sonstiger Fachmann seine 
fachmännische oder ähnliche Tätigkeit in dem Umfange ausübt, der 
im Interesse der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit notwendig 
erscheint; eine solche Erlaubnis wird jedoch nur dann .erteilt, wenn 
der- Oberbürgermeister oder Landrat bescheinigt, daß sie für die 
öffentliche Gesundheit oder Sicherheit seines Amtsbezirkes notwen
dig ist. In solchen Fällen ist die Höhe des Entgeltes durch den 
Oberbürgermeister oder Landrat festzusetzen; seine Festsetzung 
unterliegt der Überprüfung durch die Militärregierung.

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG.
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Gesetz Nr. 52
SPERRE UND ÜBERWACHUNG VON VERMÖGEN 

Fassung vom 20. Juli 1945 , *

ARTIKEL I 
Arten von Vermögen

1. Alle Vermögenswerte innerhalb des besetzten Gebietes, die/ direkt 
oder indirekt, ganz oder teilweise im Eigentum oder unter der Kontrolle 

, der folgenden Personen stehen, werden hiermit Vier Beschlagnahme hin
sichtlich des Besitzes oder Eigentums, der Weisung, Hier Verwaltung, der 
Aufsicht oder sonstigen Kontrolle der Militärregierung unterworfen:

(a) Das Deutsche Reich oder eines der Länder, Gaue oder Provinzen 
; v oder eine andere ähnliche politische Unterabteilung oder eine

Behörde oder ein Organ derselben einschließlich aller Versor
gungsbetriebe, Unternehmungen, öffentlichen Körperschaften oder 
Monopole, die durch die obengenannten Stellen kontrolliert 
werden; •

(b) Regierungen, Staatsangehörige sowie Einwohner von Staaten. * 
mit Ausnahme derjenigen Deutschlands, die mit einem Mitglied
der Vereinten Nationen zu' irgendeinem Zeitpunkt seit dem 
1. September 1939 sich im Kriegszustand befanden, und Regie- 

\ rungen, Staatsangehörige und Einwohner von Gebieten, die seit 
diesem Zeitpunkt von solchen Staaten oder von Deutschland be
setzt waren;
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